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FV Bad Rotenfels 1913 e.V. 
 

Postfach 1550 

76555 Gaggenau 

info@fvbadrotenfels.de 

www.fvbadrotenfels.de 

 

Sportgelände 

Mönchhofstadion 
 

Badstraße 5 (an der B462) 

76571 Gaggenau/Bad Rotenfels 

 

Geschäftsführender Vorstand 

Rudi Drützler 

 

2. Vorstand 

Sportlicher Leiter 

Philipp Rieger 

 

Verantwortlich Hauptkasse 

Rudi Drützler 

 

Leiter Festausschuss 

Jakob Amschlinger 

 

Leiter Spielausschuss 

Harald Eckhardt 

 

Leiter Jugend 

N.N. 

 

Leiter Alte Herren 

Dieter Cyron 

 

Leiter Marketing 

Andreas Kratzmann 

 

Schriftführerin: 

Uschi Hedwig 

 

Geschäftsstelle: 

Markgraf-Wilhelm-Str. 16a  

76571 Gaggenau 

Tel.: 0171 - 697 1874 

rudi.druetzler@fvbadrotenfels.de 

 

Bankverbindung: 

Sparkasse  

Baden-Baden – Gaggenau 

DE78 6625 0030 0050 0229 20 

BIC: SOLADES1BAD 

 

Volksbank  

Karlsruhe Baden-Baden eG 

DE92 6619 0000 0020 1438 00 

BIC: VBRADE6KXXX 

Mitgliedschaft 
 

 

 

Satzungsänderung an der Generalversammlung am 17.3.2023 

Antrag der Verwaltung: 

Die Mitgliederversammlung wird gebeten, die Satzung wie folgt zu ändern. 

Gelb unterlegt ist alt; rote Schrift ist neu. 

§ 3 Selbstlosigkeit 

2.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile, und 

in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen 

aus Mitteln des Vereins. Es sei denn der Gesetzgeber erlaubt 

Aufwendungen / Pauschalen für Ehrenamt – oder 

Bezugsberechtigten vereinsunschädlich (Gemeinnützigkeit) 

auszuschütten.   

3 Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind 

grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen 

und Kosten werden ersetzt. Dazu gehören insbesondere 

Reisekosten, Porto und Kommunikationskosten. Soweit für den 

Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie 

Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe. Die 

Verwaltung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

für die Ausübung von Ehrenämtern eine angemessene Vergütung 

und/oder eine angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne des 

§ 3 Nr. 26a EStG beschließen. 
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§ 20 Satzungsänderungen 

3 Die/Der 1.Vorsitzende wird ermächtigt, Satzungsänderungen 

vorzunehmen, die nach Auffassung des Vereinsregisters oder des 

zuständigen Finanzamtes für Körperschaften des Vereins bzw. 

dessen Anerkennung als gemeinnützig notwendig sind. Derartige 

Satzungsänderungen dürfen die Bestimmungen über den 

Vereinszweck, über das Verfahren bei Wahlen und Beschlüssen und 

über den Anfall des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins 

nicht inhaltlich ändern. 

 

§ 21 Auflösung des Vereins 

4. Bei der Auflösung oder Wegfall des bisherigen Vereinszweckes 

steuerbegünstigten Zweckes wird das gesamte fällt das Vermögen – 

nach Einwilligung des Finanzamtes – der Stadt Gaggenau 

treuhänderisch zur Verwaltung solange übergeben, bis in Gaggenau-

Bad Rotenfels eine Wiedergründung erfolgt. An eine Körperschaft 

des öffentlichen Rechtes oder eine steuerbegünstigte Körperschaft 

zwecks Verwendung für die Förderung des Fußballbetriebes / 

Sports. 

 

 


